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                                Stand: September 2020 

Schriftliche  

Prüfungsfächer 

OBS 9. Klasse: Deutsch und Mathematik 

OBS 10. Klasse: Deutsch, Mathematik und Englisch 

 Deutsch: 10.05.2021 (21.05.2021) 

 Englisch: 17.05.2021 (26.05.2021) 

 Mathematik: 19.05.2021 (28.05.2021) 

 Alle Prüfungstermine werden landesweit einheitlich festgelegt (Nachschreibetermin 

in Klammern).  

 Bei den Prüfungen handelt es sich um landesweit einheitlich festgelegte Aufgaben-

stellungen durch das Kultusministerium, die aus einem Basisteil und Wahlaufgaben 

bestehen.  
 

 9. Klassen  10. Klassen 

 Auswahlzeit: 15 min  

Deutsch 120 min 180 min 

Englisch / 120 min 

Mathematik  120 min 150 min 
 

 Weitere Information zum Aufbau und Ablauf der Prüfungen findet man unter 

www.nibis.de (> Servie > Zentrale Arbeiten GOSIN > Abschlussprüfungen). 

 Die Bekanntgabe der Vornoten und der schriftlichen Prüfungsleistungen erfolgt bis 

zum 07.06.2021. 

 Für die 10. Klassen fällt nach der Deutsch- und Mathematikprüfung der restliche 

Unterricht des Tages aus. 

Mündliche    

Prüfung im 

Fach Englisch 

nur OBS 10. Klasse in der 12. KW (22. bis 26.03.2021) 

 Die Prüfung erfolgt als Tandemprüfung. 

  Die Prüfpärchen werden gelost und frühestens einen Tag vor der Prüfung in der 

Pausenhalle ausgehängt. 

 Jeder Schüler bekommt eine Einzelnote, die in der darauffolgenden Englischstunde 

mitgeteilt wird. 

 Dauer: 15 – 20 min 

 Da es identische Prüfungen gibt, müssen Schüler nach ihrer Prüfung den Warteraum 

aufsuchen, in dem sie warten bis der Prüfungsdurchgang beendet ist. 

  Die Schüler haben an ihrem Prüfungstag keinen Unterricht und erscheinen nur zur 

Prüfung. 
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Mündliche  

Prüfung in ei-

nem Nebenfach 

(außer Sport 

oder Schüler-

firma) 

OBS 9. und 10. Klasse am 14. bis 16.06.2021 

 Die Festlegung des Themas erfolgt im Einvernehmen zwischen Prüfling und Lehr-

kraft. Die Themen beziehen sich auf Sachgebiete des aktuellen Schuljahres. Die Aufga-

benstellung erfolgt durch die prüfende Lehrkraft. 

 Abgabe des Rückmeldebogens beim Klassenlehrer vor. bis zum 30.04.2021 (12 Uhr) 

 Dauer: Vorbereitungszeit 25 min (Aushang über Ankunft im Vorbereitungsraum in 

der Pausenhalle beachten!!!), Prüfung: 15 – 20 min  

 Die Ergebnisse werden den Schülern an zwei Terminen (Aushang Pausenhalle)  an 

ihrem Prüfungstag in der Pausenhalle durch die Schulleitung mitgeteilt. 

 Die Schüler haben i.d.R. am 14.06. und 15.06. keinen Unterricht und erscheinen nur 

zu ihrem Prüfungstermin. Am 16.06. haben nur diejenigen unterrichtsfrei, die an die-

sem Tag geprüft werden. 

Zusätzliche 

mündliche Prü-

fung in einem 

schriftlichen 

Prüfungsfach 

 

OBS 9. Und 10. Klasse am 14. bis 16.06.2021 

 Der Prüfling kann aufgrund seiner schriftlichen Leistung in einem Prüfungsfach eine 

mündliche Nachprüfung beantragen. Hier sollte der Fach- und Klassenlehrer zur Bera-

tung hinzugezogen werden. 

 Es ist nur eine mündliche Nachprüfung in einem Hauptfach möglich! 

 Die Prüfungskommission kann unter Berücksichtigung der schriftlichen Prüfungsleis-

tung eine Nachprüfung verlangen.  

 Den Antrag dafür bekommt man im Sekretariat und muss diesen ausgefüllt bis zum 

10.06.2021 (12 Uhr) dort wieder abgeben. 

Bewertung    

der Prüfungs-

leistungen 

 Das Prüfungsergebnis bestimmt die Jahresnote zu einem Drittel. 

 schriftliche Abschlussprüfungen in den Hauptfächern: 1/3 der Jahresnote 

 mündliche Abschlussprüfung im Nebenfach: 1/3 der Jahresnote 

Bsp. für die Berechnung der Jahresnote bei der Vorzensur 2,7 und Prüfungsnote 2:  

(2,7 + 2,7 + 2) : 3 = 2,46 (= 2) 

 Bei einer schriftl. und mündl. Prüfung in einem Fach (Hauptfach Englisch sowie evtl. 

bei einer zusätzlichen mündl. Prüfung) gehen die Ergebnisse der beiden Teile im Ver-

hältnis 2/3 (schriftliche Prüfung) zu 1/3 (mündliche Prüfung) in die Prüfungsnote ein. 

 Ergebnis der Prüfungsnote = 1/3 der Jahresnote 

Bsp. für die Berechnung der Prüfungsnote bei einer 4 in der schriftlichen und einer 3 in 

der mündlichen Prüfung: (4 + 4 + 3) : 3 = 3,66 (= 4) 

Die Jahresnote (Vorzensur 3,3) berechnet sich wie folgt: (3,3 + 3,3 + 4) : 3 = 3,53 (= 4) 

Zuhörer  sofern der Prüfling einverstanden ist: 

ein Mitglied des Schulelternrates, ein Mitglied des Schülerrates oder ein bis zwei Schü-

ler des Jahrganges, in dem die Prüfung im nächsten Schuljahr stattfindet. 

 weitere Information § 32 (Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I der 

allgemein bildenden Schulen) 

Wiederholung   Eine erneute Prüfung ist nur bei Wiederholung des Schuljahrganges möglich. 

Nichtteilnahme  Ein Prüfling, der infolge Krankheit oder sonstiger, von ihm nicht zu vertretenden Um-

ständen an einem Prüfungsteil nicht teilnimmt, hat die Gründe unverzüglich mitzuteilen 

und glaubhaft zu machen. 

 Bei Krankheit verlangt die Schule ein ärztliches Attest vorzulegen, welches im Laufe 

des Vormittags im Sekretariat (bis 12.30 Uhr) abgegeben werden muss. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschlüsse an der OBS (nach Schuljahrgängen gegliedert) 
gemäß Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I der allgemein bildenden Schulen  

einschließlich der Freien Waldorfschulen (AVO-Sek I) (2014)       Stand: 04/2017 

 
 

 
Hauptschulabschluss nach Klasse 9 

Sekundarabschluss I –  
Hauptschulabschluss nach Kl. 10 

Sekundarabschluss I –  
Realschulabschluss 

Erweiterter Sekundarabschluss I 

Bedingungen 

Mindestanforderungen in allen Fächern 
(ausgenommen: 2. Fremdsprache Frz und 
Sn) 
 
Noten aus E-Kursen werden um eine No-
tenstufe aufgewertet. 
 

Mindestanforderungen in allen Fächern 
(ausgenommen: 2. Fremdsprache Frz 
und Sn) 
 
Noten aus E-Kursen werden um eine 
Notenstufe aufgewertet. 
 
 
 

Mindestanforderungen in allen Fächern  
 
Noten aus E-Kursen werden um eine 
Notenstufe aufgewertet. 
 
E-Kurs* 4 
E-Kurs* 4 
G-Kurs* 3 
G-Kurs* 3 
1 bel. Fach 3 
1 bel. Fach 3 

Mindestanforderungen in allen Fächern 
 
E-Kurs* 3 
E-Kurs* 3 
E-Kurs* 3 
E-Kurs* 4 oder G-Kurs* 2 
 
Ø von 3,0 in allen übrigen Fächern ohne 
Kursstufung (hierbei können bis zu zwei 
Einsen und Zweien in E-Kursen einge-
rechnet werden) 

Ausgleichs-
regelungen 

1x5 ohne Ausgleich 
2x5 Ausgleich mit 2x3 
3x5 Ausgleich mit 2x3 
1x6 Ausgleich mit 1x2 oder 2x3 
 

1x5 ohne Ausgleich 
2x5 Ausgleich mit 2x3 
3x5 Ausgleich mit 2x3 
1x6 Ausgleich mit 1x2 oder 2x3 
 

1.) Eine Unterschreitung der Mindestanforderungen  um eine Notenstufe bedarf 
keines Ausgleichs. 
2.) Zwei Unterschreitungen der Mindestanforderungen um eine Notenstufe bedür-
fen zwei Überschreitungen der Mindestanforderungen um jeweils eine Notenstufe. 
3.) Eine Unterschreitung der Mindestanforderungen um zwei Notenstufen bedarf 
einer Überschreitung der Mindestanforderungen um zwei Notenstufen oder zwei 
Überschreitungen  der Mindestanforderungen um jeweils eine Notenstufe. 
4.) Der Durchschnitt muss erreicht werden! 

Besonderheiten 

!!! Es erlangt keinen Abschluss, wer in 
mehr als einem Prüfungsfach (De, Ma, 
mdl. Prüfungsfach) eine schlechtere Note 
als „ausreichend“ hat, d.h. maximal 1x5 
in De, Ma, mdl. Prüfungsfach!!! 

!!! Es erlangt keinen Abschluss nach 10, wer in mehr als einem Prüfungsfach (De, Ma, En, mdl. Prüfungsfach) eine schlechte-
re Note als „ausreichend“ hat, d.h. maximal 1x5 in De, Ma, En, mdl. Prüfungsfach!!! (Abgangszeugnis mit Gleichstellungs-
vermerk) 
 

*Kursunterricht in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Chemie 

Ausgleichsfächer haben die gleiche oder maximal um eine Stunde geringere Stundenzahl 


